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A. Prolog

I. Einführung

An einem kühlen, aber sonnigen Dienstagmorgen im September 2001 schlug
erst ein, wenig später ein zweites Verkehrsflugzeug in das World Trade Center
ein. Ein drittes Flugzeug bohrte sich in das Pentagon. Ein viertes Flugzeug, eben-
falls auf dem Weg nach Washington D.C., stürzte nach dem mutigen, aber ver-
geblichen Versuch einiger Passagiere, das Flugzeug zu übernehmen, über Penn-
sylvania ab. Am 11. September starben nahezu 3000 Menschen. Die USA began-
nen kurz darauf die dafür verantwortliche Terroristenorganisation Al-Quaida und
die sie unterstützenden Taliban in Afghanistan militärisch zu bekämpfen.

Fast genau ein Jahr später, am 17. September 2002 veröffentlichte der damalige
amerikanische Präsident George W. Bush die erste Nationale Sicherheitsstrategie
seiner Amtszeit.1 Jeder amerikanische Präsident ist gesetzlich dazu verpflichtet,
zu Beginn seiner Amtszeit dem Kongress eine National Security Strategy2 mit
seinen sicherheitspolitischen Grundüberzeugungen und Zukunftsplanungen vor-
zulegen und zu veröffentlichen.3 Die NSS 2002 stuft die Kombination von mo-
dernen Massenvernichtungswaffen mit dem Internationalen Terrorismus als auch

1 The White House, The National Security Strategy 2002; www.whitehouse.gov/nsc/
nss.html (18.01.2009), mittlerweile nur noch online verfügbar auf http:/ /georgewbush-
whitehouse.archives.gov/nsc/nss.pdf (18.10.2010), abgedruckt in: Internationale Politik
57 (2002), S. 113–138, mittlerweile auch als Taschenbuch bei Morgan James Publish-
ing, New York 2009, ebenso bei: Korb, L., A New National Security Strategy, New
York: Council on Foreign Relations 2003, S. 99–139, das Vorwort der NSS 2002 ist ab-
gedruckt in: 41 ILM (2002), S. 1478.

2 Im Folgenden nur noch als NSS 2002 bezeichnet.
3 National Security Act 1947 (50 U.S.C. 4040a(a)) mit einer Ergänzung durch Sec-

tion 603 des Goldwater-Nichols Department of Defense Reorganization Act aus dem
Jahre 1986 (Public Law 99-433 – October 1, 1986). Allerdings wurde die gesetzliche
Verpflichtung ein entsprechendes Strategiepapier dem Kongress jährlich und innerhalb
der ersten sechs Monate der Amtszeit vorzulegen, seit dem Goldwater-Nichols Depart-
ment of Defense Reorganization Act regelmäßig nicht eingehalten. Die Präsidenten
G. H. W. Bush, Clinton und G. W. Bush haben eher gegen Ende ihrer ersten Amtszeit ein
National Strategy vorgelegt (vgl. Pauly/Lansford, Strategic Preemption, S. 40).



mit den sogenannten Schurkenstaaten als die größte Bedrohung der USA und der
internationalen Sicherheit nach Ende des Kalten Krieges ein.4 Gegen diese Be-
drohungen müssten sich die USA notfalls auch preemptively verteidigen, was
einerseits einer Kontinuität der amerikanischen Sicherheitspolitik entspräche, an-
dererseits eine Anpassung des Verständnisses der konkreten Bedrohung für die
Beurteilung der Rechtmäßigkeit von Selbstverteidigungsmaßnahmen fordere.5

Zur selben Zeit begann sich die Diskussion um einen Militärschlag gegen den
Irak sowohl in den USA als auch international zu intensivieren.6 Als die USA die
preemptive self-defense dann zum wesentlichen Argument ihrer politischen, aber
nicht der juristischen Begründung für den Irakkrieg verwendeten,7 entfachte sie
nicht nur in der Weltöffentlichkeit, sondern auch in der Völkerrechtslehre, ins-
besondere im deutschen Schrifttum eine bisweilen hysterische Debatte über die
Grenzen des völkerrechtlichen Selbstverteidigungsrechts.8

So wurde die angebliche Forderung nach einem Recht auf preemptive self-de-
fense gleichsam als Angriff auf das allgemeine Gewaltverbot9 oder als Anschlag
auf die geltende Völkerrechtsordnung in mehrfacher Hinsicht sowie als dem Cha-
rakter nach als Kriegserklärung gegen die geltende völkerrechtliche Friedensord-
nung bezeichnet.10 Nicht weniger drastisch wurde formuliert, dass ein Recht auf
preemptive self-defense das Recht der USA sei, einen als so genannten Schurken-
staat jederzeit militärisch angreifen zu können.11 Teilweise wurde sogar die An-
nahme eines Recht zur preemptive self-defense mit der Rückkehr zu einem freien
Kriegsführungsrechts gleichgesetzt.12 Ein neues Recht einer allgemeinen Er-
mächtigung zum Präventivkrieg gegen „Schurkenstaaten“ wäre wohl das Ende
des allgemeinen Gewaltverbots.13 Das freie Kriegsführungsrecht lebte praktisch
wieder auf, denn viele Staaten könnten andere als „Schurkenstaat“ brandmarken
und sich unter diesem Vorwand einen Kriegsgrund verschaffen.14 Die NSS 2002
wurde als eine größere Gefahr für die Einheit der Völkerrechtsordnung bezeich-

28 A. Prolog

4 NSS 2002, Vorwort und Kapitel V, S. 13.
5 NSS 2002, Kapitel V, S. 15.
6 Daalder/Lindsay, America Unbound, S. 122.
7 Ausführlich hierzu Kritsiotis, EJIL 15 (2004), S. 233 ff. Vgl. auch Operational

Law Handbook, International and Operational Law Department, The Judge Advocate
General’s Legal Center & School, U.S. Army Charlottesville, Virginia 2007, S. 3. Ähn-
lich Ruys, ,Armed Attack‘ and Article 51 of the UN-Charter, S. 314.

8 Kunde, Der Präventivkrieg, S. 1, Schmitt, Melbourne JIL 24 (2007), S. 454.
9 von Buttlar, Äußere Sicherheit, die USA und die Vereinten Nationen, S. 70.
10 Seidel, AVR 41 (2003), S. 476.
11 Murswiek, NJW (2003), S. 1018.
12 Geiger, Grundgesetz und Völkerrecht, S. 317.
13 Schweisfurth, Völkerrecht, S. 379, Rn. 333.
14 Ebenda.



net.15 Die Dramatik gipfelte in Aufrufen vor dem Hintergrund des Irakkrieges
der preemptive self-defense in Wissenschaft und Praxis, der „neuen opinio juris“
in Gestalt der „Bush-Doktrin“ mit Nachdruck entgegenzutreten.16

Aber auch in anderen Teilen der Welt und auch in den USA stieß die NSS
2002 mit ihrem proklamierten Recht auf preemptive self-defense auf eindeutige
Ablehnung. Meist war der Gedanke ausgesprochen, bisweilen auch nicht, dass
das Konzept der preemptive self-defense der NSS 2002 so offensichtlich keine
Grundlage im Völkerrecht habe, das es keiner näheren Betrachtung brauche.17

Daneben wurden die Ausführungen der NSS 2002 über preemptive self-defense
von prominenter Stimme auch lediglich als rhetorisches Druckmittel gegenüber
dem Irak, und nicht als Versuch das Recht Selbstverteidigung neu zu interpretie-
ren, gesehen.18 Die NSS 2002 scheine nur hinsichtlich des Iraks entworfen zu
sein.19 Bestenfalls wurde kritisiert, dass die NSS 2002 hinsichtlich des Selbstver-
teidigungsrechts zu einer bedenklichen Mehrdeutigkeit im Völkerrecht führe.20

Im Mittelpunkt der gesamten Diskussion stand ein Begriff: preemptive self-
defense.21

II. Ziel der Untersuchung

Ziel dieser Untersuchung ist nicht die juristische Bewertung des Irakkrieges im
Jahre 200322, dieser bietet keine sachliche Grundlage zur Diskussion der preemp-

II. Ziel der Untersuchung 29

15 Vitzthum, Die herausgeforderte Einheit der Völkerrechtsordnung, S. 861 (bezieht
sich auf den Jubilar Delbrück).

16 Vgl. Dörr, HuV-I 2003, S. 188. Ausdrücklich zum Protest rufen ebenfalls auf:
Streinz, JöR 52 (2004), S. 239, Murswiek, NJW 2003, S. 1018.

17 Lowe, ICLQ 52 (2003), S. 865.
18 Gray, Chinese JIL 1 (2002), S. 447. Ihr folgend: Duffy, The „War on Terror“ and

the Framework of International Law, S. 211, ausführlich Pauly/Lansford, Strategic
preemption, S. 53 ff.

19 Gray, Chinese JIL 1 (2002), S. 443, Maogoto, Battling Terrorism, S. 116, ähnlich
Föh, Die Bekämpfung des internationalen Terrorismus nach dem 11. September, S. 177.
Diese vereinzelte Ansicht bleibt im Bereich der Spekulation, impliziert das keine objek-
tive Bedrohungsänderung besteht, die zumindest eine Diskussion über preemptive self-
defense erfordert. Anlass und Grund wäre demnach nur der rechtswidrige Irakkrieg
2003. Das widerspricht dem Wesen der angeblichen Doktrin und dem der NSS als Prin-
zipienpapier. Daher muss für eine solche Behauptung die Beweislast hoch liegen. Die-
ser kommen die Autoren, die in diese Richtung argumentieren, auch nicht nur im An-
satz nach.

20 Byers, Geopolitical Change and International Law, S. 61.
21 Da diese Untersuchung das Konzept der preemptive self-defense aus der amerika-

nischen National Security Strategy zum Gegenstand hat, wird die amerikanische
Schreibweise von defense im Folgenden beibehalten.

22 Hinsichtlich der sogenannten Golfkriege bestehen zwei verschieden Zählweisen,
einmal inklusive des Krieges zwischen Iran und Irak (1980–1988) und einmal ohne die-
sen. Um Missverständnisse zu vermeiden wird im Folgenden nur noch vom Irakkrieg
(2003) für die Operation Iraqi Freedom gesprochen.




